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h zu dem gegenwaͤrtigen An

Die Guͤter in den grundherrlichen Orten ſollen
nach dem Syſtem der Kaufpreiſe zu hoch an⸗

geſchlagen ſeyn ild die Grundherrn
bedeutende Guͤter beſitzen .

7 rtNor Ken —n viele Guͤter in einer Gemarkung un⸗

verkaͤuflich ſind , wie dies bei den adelichen Lie⸗

genſchaften gewoͤhnlich der Fall iſt , ſo kann
dad

urch
ein hoher Preis , ein Preis der das

ewoͤhnliche Verhaͤltniß zum reinen Ertrag uͤber⸗

ſteig 1, erzeugt werden .

Ich ſage er kann erzeugt werden , denn es

iſt nicht immer der Fall .
Ueber Steuer , C



Bilden die Guͤter einen Hof , der an eine

oder einige Familien verpachtet wird , ſo hat

die Unverkäuflichkeit dieſer Huͤter- gewoͤhnlich

gar keinen Einfluß ; liegen ſie aber in der Ge⸗

markung zerſtreut , und werden ſie einzeln ver⸗

pachtet , ſo waͤchſt die Population oft zu einer

Höhe an , wie wenn die ganze Gemarkung ver⸗

kaͤufliches Eigenthum waͤre .

Obgleich nun die Gelegenheit zu pachten ,

und die gewoͤhnliche Mittelloſigkeit der Leute in

ſolchen Orten , eine ſtarke Concurrenz beim Kaufen

der Lieg hemmen ; ſo erzeugt doch auf

die den gewerbſamen Menſchen

enthum in ſolchen

lung der verkaͤuflichen

der andern Seite

immer ſpornende

Faͤllen eine große

Grundſtuͤ⸗ 415 damit einen Preis , der mit

der Landrente , die durch pachtung gezogen

wird , nicht mehr im gewoͤhnlichen Verhaͤltniß

ſreht .

Waͤre ein Anſchl

Gemarkungen einz

Grundſtuͤcke in ſolchen

Kaufpreiſe bedingt .

ieſelben im Verhaͤltniß zugeweſen , ſo wuͤrden d

andern , wodieſe beſondere Uniſtaͤnde nicht ein⸗

treten , offenbar ein zu behes Steuerkapital8
wäre geegruͤndet.haben , und die B

Da ich naturlich von einzelnen Faͤllen der

kann , ſo werde ichAusführung nich

antworten :

einen ſolchen Fehler in der

Wodteneunde zülstt
Peſlteuerung zulaßt

nur die Fragen

a ) ob das Gef

＋*＋
175ve
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ene b ) ob die Ausfuͤhrungs - Masregeln ,welche

zur oͤffentlichen Kenntniß

zu einem ſolchen Fehler

allgemeinen einen ſolchen wahrſcheinlich
machen ?

Das Grund⸗Steuer - Geſetz ſagt §. 5. :
„ die mittleren Preiſe der Guͤter ,
„ mit Ruͤckſicht auf ihren natür⸗

„ ichen Werth , ſollen das Steu⸗

„ erkapital bilden . “
uſm Das Geſetz nimmt die mittleren Preiſe der Guͤterj

als Verhaͤltnißzahlen des reinen Ertrags an , was
ſie auch in der Regel ſind , weil man Guͤter
nur des reinen Ertrags wegen an ſich bringt ,

hen und das Individuelle der einzelnen Preiſe in

20jaͤhr igen Durchſchnitten aufgehoben iſt , denn
wenn der eine uͤber den localen Preis kauft , ſo
kauft der andere darunter .

Der Ausdruck : mit Ruͤckſicht auf den na⸗

tuͤrlichen Werth , Ah den beſtimmten Wil⸗
len des Geſetzgebers , daß da , wo wegen be⸗

ſonderer Verhaͤltniſſe die mittleren Preiſe der
Guͤter nicht als Verhaͤltnif 6zahlen der reinen Er⸗

1l traglichkeit angefehen werden koͤnnen, dieſelben
auch nicht ohne weiters als Steuerkapital ange⸗
nommen werden ſollen .

Der §. 6. des Grund⸗Steuer - Geſetzes
weißt , im Fall es an Kaufpreiſen fehlt , alſo

det auch wo ſie nicht hinlaͤnglich oder nicht zulaͤſſig
C 2
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ſind , auf Abſchaͤzung durch Vergleich ung mit

angraͤnzenden Liegenſchaften .
Das Geſetz laͤßt alſo die ruͤckſichtsloſe An⸗

nahme der Guͤterpreiſe in einem ſolchen Fall
nicht zu , der Vorwurf kann alſo auch das Geſetz

nicht tref

Die i zur Realiſirung der ge⸗

ſetzlichen Norm fordern :

a ) Die Aufzeichnung

20 Jahren nach d
0Häterkaufpreiſe von 1

Sontracten - Buͤchern ,

jede Culturart

nitt , welcher ſich hienach er⸗

der Bezirkskommiſſion

553
rhaͤltniſſe nachweiſen , daß die

reiſe den mit der Ertraglich⸗ ſen
ittleren Kaufwerth ſein

üfgenommene Tarations⸗ 83971

Protokolller ch §. 108 . der Grund⸗

Steuer⸗Ordnung nicht nur allein den bei der 956

Taxation intereſſirten Perſonen , ſondern 1 .



auch den Vorgeſetzten und Feldgeſchwornen

zweier benachbarten Gemeinden publizirt ,

und ihre Einwendungen , Walihe mit Gruͤn⸗

den unterſtuͤtzt waren , protoko

d) Der das Geſchäft leitende Bezir m

war zur Begutachtung des ganzen Taxa⸗

tions - Geſchaͤftes verpflichtet

e) Ein Rommeffapas des Miniſterii hatte nach

einer Verordnung vom 9. April 1812 . den

Auftrag , uͤber die Erledigung der Beſchwer⸗

den und uͤber die ex oklicio vorzunehmende

Rectifikationen in beſondern ſogenannten

Reviſions - Verſammlungen Vortrag zu er⸗

ſtatten .

Dieſe Verſammlung , durch welche die An⸗
0 ſchlaͤge deſinitiv feſtgeſetzt wurden , waren un⸗

ter dem Praͤſidio des Kreisdirectors , aus den

vorzuͤglichſten Landwirthen der betreffenden

Diſtricte , aus ſtandes⸗ und grundherrlichen
Rentbeamten , aus drei bis ſechs landesherrlichen

Juſtiz⸗ und eben ſe viel Kameralbeamten , und

den Steuerkommiſſairs zuſammen geſe

die Der Kommiſſai
i

ſen Verſammlung

ſeine 3

5
äbe

vorausgega

11¹
KE8

S

e in die⸗

18 Borſchlag ; Lar iwirthfſchafts⸗
der Verſtaͤndige wurden gehoͤrt , und alsdann von

den Juſtiz⸗ und Kameral⸗Beamten nach Stim⸗
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menmehrheit uͤber die vorzunehmende Rectiſica⸗

tion , oder Beſtaͤtigung der Anſchlaͤge der Tara⸗

toren , entſchieden .

Auch in der Ausfuͤhrung wurde alſo gewiß

von der Regierung alles moͤgliche gethan , um

das Geſetz in ſichern Vollzug zu bringen . Voll⸗

kommene Publizitaͤt und alle Willkuͤhr verban⸗

nende Formen , haben dem ganzen Lande eine

hohe Beruhigung uͤber dieſes den groͤßten Theil

der Staatsbuͤrger intereſſirende wichtige Werk

gewaͤhrt , ſie haben den Beſchluͤſſen der Revi⸗

ſions - Verſammlungen eine gewiſſe Heiligkeit

verſchafft , welche vielen Reclamationen , die der

Eigennutz ſonſt in zahlloſer Menge hervorrufen

wuͤrde , entgegenſteht .

Einzelne Fehler moͤgen eine ſolche Beſchwer⸗

de , wie ich ſie oben angefuͤhrt habe , fuͤr Ein⸗

zelne rechtfertigen , aber eine allgemeine Be⸗

ſchwerde des beguͤterten Adels iſt gewiß weder

in dem Geſetz , noch in den Vorſchriften fuͤr
die Ausfuͤhrung begruͤndet ; eine ſolche Einſei⸗

tigkeit in den Entſcheidungen und Nichtbeach⸗

tung der erſten Grundſaͤtze iſt durchaus nicht

zu praͤſumiren .

Große eine eigene Hofmarkung bildende Güter

ſollen ebenfalls nach dem Syſtem der Kauf⸗

preiſe zu hoch angeſchlagen ſeyn .
.

ie Grund⸗Steuer - Ordnung beſtimmt we⸗

gen der Abſchatzung der Hoͤfe folgendes :



„ § . 101 . Die Grund dſtuͤcke geſchloſſener aber

„ doch zu einer Ortsmarkun ing gehoͤrigen

ſicht zu 2

htige Proportion gege4

„ der Guͤter in benachbarten Gemarkungen einge⸗
1 (c Nord 47
lelten - Werdef

Vor allen
Dingen

mu

iſt ein großer 2
ſchaft ins 850 1 und an den

noͤthigen Betriebskapitalien nicht fehlt , ſo iſt der

8 5 Ertrag , der Natur der Sache nach, groͤßer
als bei klei nen nicht arrondirten Guͤtern .

1 Odenwald haben
wir im badiſchen Wen große Hofguͤter , die aber

—

2 22—ꝗ—3
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3tentheils den Bauren gehoͤren. In denfrucht⸗
n Gegenden des Landes ſind die Hofguͤter

lten , und der bei weitem groͤßte Theil des

dvermoͤgens in den Haͤnden der Bauren als

Eigenthum , oder als Erbbeſtand oder

Die Guͤter ſind ſehr vertheilt , daher die
Bae chtung der Guͤterſtuͤcke in kleinen Parzellen
an die Bauren in den Ortſchaften am vortraͤg⸗
lichſten iſt , denn dieſe haben ihre landwirth —

ſchaftliche Einrichtung wegen der eigenen Guͤter,
und koͤnnen deswegen , ohne vergroͤßerte Ausla agen ,
ſehr oft noch einen , zwei oder mehrete Morgen

mit beſonderem Vortheil bewirth —

9. 8In ſolchen Gegenden ſteht der Pachtertrag
er , die ihrer Lage nach nicht wohl in

Stuͤcken verpachtet werden koͤnnen,
te
Airdechtang im einzel⸗
hon angefuͤhrten Grund ,

nzuruͤck , weil die Con⸗

ter nicht ſehr groß iſt .
r bei uns ſind alſo bei

ntraͤglich , als die

Ortsmarkungen ,

s benutzt wer⸗
den , und zwar gerade 01 en , weil im allge⸗
meinen groͤßere Wi öeane, mehr rentiren als
kleinere , we ickleine Guͤter beſitzen ,

Vortheil groͤßerer

der 15
5 ächtung

r in de
**
Je

4welche gleichfalls durch V

1

6n

41
fuͤck

Erbr
Tiligt

4

en

37175i.

0
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Daß große Guͤter , welche nicht fuͤglichzerſchla⸗

gen werden koͤnnen , auch bei Verkaͤufen um ge⸗
ringere Preiſe wegkommen , als einzelne Guͤter⸗

ſtuͤcke in Ortsgemarku gen iſt wohl ohne weitere

Eroͤrterung klar ; die Concurrenz iſt um ſo ge⸗
er , je groͤßer die Guͤter ſind .

So wenig derartige Guͤter nach eigenen

Kaufpreiſen taxirt werden konnten , ſo wenig

ringe

p ö

ſind dieſelbe , bei gleicher Productivkraft des

Bodens , im Anſchlag den Guͤtern benachbarter

Orte gleich gehalten worden , wohl gber mußter

die Taratoren eine richtige herzuſtel⸗
len ſuchen , welche ſie nicht b in der beſchaffen⸗

95
it des Bodens , ſondern in der Bewirth⸗

smethode ſuchen mußten .

Kaufpreiſe und Pachtſchillinge großer

en mit denen der einzelnen

in den Ortsgen Aree gen 04

8

in ſolches Verhaͤlt⸗

chenden Anſchlag

zu' beſtimmen

wiſſen , wird demjenigen klar ſeyn , welche Ge —

legenheit bt
h den ſichern Tact prac⸗

tiſcher Leute zu bewundern , z. B. eines Metz⸗

gers bei Abf chts eines Stuͤck
Viehes .

Thaͤr ſagt in ſeinem Verſuch uͤber die Werth⸗
6. 2
ſchaͤtzung des Bodens :
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Er glaube , daß die Grundſaͤtze , wornach in

den preußiſchen Staaten die Grundſtuͤcke im Ein⸗

zelnen ſowohl als insbeſondere ganze Landguͤter

abgeſchaͤtzt wurden , genauer und richtiger waren,
als in irgend einem andern Staat , wenn er

England vielleicht ausnehme , wo dieſe Schatzung

aber nur auf einem gewiſſen practiſchen G efuͤhl

beruhte , welches durch das haͤufige Vorkommen

dieſes Geſchaͤfts , bei den wechslenden Pachtun⸗

gen kleinerer Hoͤfe, und bei der Regulirung der

Land⸗ und Armentaxen ausgebildet wurde .

Uebrigens iſt ruͤckſichtlich des Anſchlags der

Grundſtuͤcke großer Guͤter alles beobachtet wor⸗

den , was bei dem Anſchlag der Guͤter einer

Ortsmarkung vorgeſchrieben iſt , daher auch die

ö e , daß die großen grundherrlichen

Guͤter zu hoch taxirt ſehen , im allgemeinen

nicht einmal den Schein der Wahrſcheinlichkeit
vor ſich hat , und ohne Zweifel nur als 6 Ifs⸗

mittel dienen ſoll , die in unſerm Vaterlande

fruͤher beſtandene Drittelsfreiheit der enespen⸗
lichen Guͤter wieder aufleben zu machen .

Der Adel des Breisgau ' s ſoll den unter der

fruͤhern oͤſterreichiſchen Verfaſſung beſtandenen

Unterſchied zwiſchen der Herrn - und Bauren⸗

Steuer wieder verlangen .

Begehren waͤre um ſo auffallender als

das neue badiſche Steuerſyſtem im Ganzen den



eisgau ' s gegen das vormals oͤſter⸗
icher Beziehung ungemein er⸗

en 1760r Jahren ſollte in dem

au eine durchgaͤngig Sottgefällige
Gleichheit in den allgemeinen Abgaben eingefü

as awerden , was aber in der nicht geſchehen iſt .

Die Guͤter - Steuer wurde nach der Anſaat

87regulirt , indem man den Seſter Waizen , Nog⸗
gen und Haber nach der geringern oder beſſern

Lage der Felder mit 57 . 5 ,
10

432 3 mul⸗

tiplizirt , als rohen Ertrag annahm , und davon

1 Seſter fuͤr Saat , und . 185 ſter für Cultur⸗

Koſten unter dem Namen 85 dung in Abrech⸗

nung brachte , auf dem Schwarzwald 1 „ we⸗

gen des beſchwerlichern —560 14 Seſter . Der

auf Wege in Seſtern Frucht dercch
reine Ertrag wurde nach den Fruchtpreiſen von

725 bis 1730 , alſo nach einer um 30 Jahre

ruͤckwärts liegende Zeit , und nur nach Abzug
eines weitern Ftels in Geld berechnet . Davon

waren 25 Prozent das Steuerſimplum des Bau⸗

ren und 46 Prozent das Simplum der Domi⸗

nicaliſten , jedoch nur von denjenigen Guͤtern ,
welche vor 1560 neeüne waren . Die

Onera realia wurden den Bauren mit 25 Pro⸗

zent an ihrem simplo ab⸗ und den Grund⸗

errn mit 16 Prozent zugeſchrieben .
Die badiſche Regierung fand wahrſcheinlich

keine gottgefaͤllige Gleichheit in dieſem Unterſchied ,

ſie ſah ohne Zweifel , daß der breisgauiſche Adel ,

und zur Ehre deſſelben ſey es geſagt , ſeine Guͤter



ſo gut umzutreiben verſtehe, als der Bauer ,

oder noch beſſer , daß der Bauer wohl aus ſeinem

Boden und aus ſeiner Arbeit mehr ziehe , als

die Grundheren aus dem Boden allein , daß aber

dieſe , wenn ſie ſich mit der Direction ihres
Vermoͤgens beſchaͤftigen , verhaͤltnißmäſig weit

mehr verdienen , als die Burger und Bauren ,

daß ihnen , wenn ſie hiezu keine Neigung haben ,

Militaͤr,⸗ Civil⸗ und Hofdienſte offen ſtehen ;
ſie hob deswegen ſchon vor 5 Jahren den Unter⸗

ſchied zwiſchen der Bauren⸗ und Herren - Steuer ,

ruͤckſichtlich der Guͤter auf , und zwar von Rechts

wegen .

Sollte dieſer Unterſchied jetzt wieder ein⸗

trete 1 n , wo man den Bauren , zur Er⸗

leichter der nicht ſelbſt Ackerbautreibenden

Guͤterbeſitzer , mit einer Perſonal⸗Steuer belegt

Die Gefaͤll⸗Steuer blieb bis zu Aufhebung
L

o ms mit 16 pEt . pro simplo

ſt die neue weit milder , wenn

Gefaͤlle der Grundherrn ſteuerbar

ur die auf Grund und Boden ra⸗
4 Frei ſind die Ohm⸗

die Herrn⸗Frohnden ,

erbfälle, vie Dreithei⸗
lien , Recognitionen ꝛc.

ieſe und andere Gelogefaͤlle , nach

ezogen wurden , waͤhrend
e des Guͤterertrags in Steuer kam ,

Y.EE

Her

100
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Aur, und die
55

aturalienpreiſe im Ver⸗
s dreifache geſtiegen e

3 ) Daß die Fruchtgefaͤlle zwar verhaͤltniß⸗

maͤſig angeſchlagen wurden , aber ungeachtet des

Nachlaſſes von Ftel und der geringeren Procen⸗

tenzahl immer ſo hoch ſtunden , als das wahre

ren, Guͤterertragniß im rusticale , oder 8 hoͤher .
Zur Erlaͤuterung einige Berechnungen :

Staͤndig inſe wurden nach dem breis⸗

gauiſchen S Stel angeſetzt , davon 16

Procent gerechnet , und bisher 22 Steuer er⸗

hoben .

100 fl . — ſind a

tin⸗ davon betragen

zämal genomn
i

i welchen

legt der Abzug vor ſtatt fand ;
100 fl . — ſo alſo 16 fl .

einfache Steuer und zu 24 fl , geben ;

dagegen waren aber auckh randere , wie

die ſogenannte ſteigende 85 fallende Gefaͤlle

nur zur Haͤlfte angeſetzt , wo alſo von

1• 100 fl . nur 18 fl . Steuer bezahlt werden

8tu urfte .

Nach
dem

neuen badiſchen Syſtem haben
dZinſe ein

Steuer Kapital von 1800 fl .

kr . alſo 100 fl . GeldZins

Mir ſcheint das badiſche Steuer Syſtem
moͤchte den Grundherrn mehr conveniren als



das oͤſtreichiſche , wenn ſchon kein ztel abgezogen
wird und keine beſondere Herrenſteuer beſteht .

Die bisherige Steuer “ war im guͤnſtigſten

Fall das dreifache , groͤßtentheils beinahe das

fünffache , im ſchlimmſten Fall beinahe das

ſiebenfache der gegenwaͤrtigen , Wie gluͤcklich
ſollte ſich der Breisgauiſche Adel fuͤhlen , daß

dieſer harte Druck , durch eine neue gerechte Ver⸗

theilung der Laſten , von ihm genommen wird .

Selbſt in jenen guͤnſtigen Zeiten , wo das

Beduͤrfniß des Breisgaues nur eine einfache

Steuer forderte , mußte der Adel von ſeinen
bedeutenden GeldGefaͤllen weit mehr als jetzt

bezahlen , wo eine dreifache Steuer kaum hin⸗

reichen wuͤrde , um ſo weniger , als eine volle

alte einfache Steuer nunmehr zur Verzinſung
und Tilgung der breisgauiſchen Schulden in

die AmortiſationsClaſſe fließt .

Betrachten wir nun auch das Verhaͤltniß
bei Beſteuerung der Fruchtche

Dey Seſter Waizen Freyburger Maas war

zu 21 kr . angeſchlagen , davon giengen aber

den Dominicaliſten FItel ab , alſo war der wirkli⸗

che Anſchlag 14 kr . Acht Seſter oder 1 Malter

haben einen Anſchlag von 112 Kreuzer , wovon

16 Procent 17215 Kreuzer ausmachen , und

die Steuer zu 24 Simplen 40 Kreu

Acht Seſter Waizen oder das
( cer i 1 194Malter iſt bei der neue

angeſchlagen ,



mit 18 k * b gt alſo 221 fl . 24 kr .

und die Ster Kii z ütd er⸗

Auch dieſe 2 eſti nmung iſt wenigſtens nicht

ſchlimmer als die fruͤhere , ungeachtet von kei —

nem Vorrechte der Grundherrn dabei die Rede

mehr iſt , von keinem Unterſchied zwiſchen Bau⸗

ren⸗ und HerrenSteuer .

Die Grundherrn des Breisg auesgeewinnen :

a ) dadurch , daß betraͤchtliche Gefaͤlle , wel⸗

che bisher nach einem ſehr hohen Fuß ſteuerbar

waren , ganz aus der Steuer kommen . Sie

gewinnen die ganze bisherige Steuer .

b ) Dadurch , daß die GeldGefaͤlle , welche

noch in der Steuer bleiben , nicht ſo hoch als

vorher verſteuert werden duͤrfen. Sie muͤſſen
jetzt nur T, F, 2 ſo viel als vorher bezahlen .

c ) Dadurch , daß von den FruchtGe⸗

ngeachtet dieß Jahr eine hoͤhere Steu⸗

ls im vorigen Jahr erhoben wird , der

Beitrag nicht erhoͤht hat .

Dieſen Vortheilen muͤſſen die Grundherrn die

bene Beguͤnſtigung in der Guͤ⸗

ter Steuer zum ein Opfer , was

ihnen nicht ſchwer fallen ſoll da es die Ge⸗

rechtigkeit fordert , da es , wenn der Verfaſſer

dieſer Bemerkungen ſich nicht ſehr irrt , von

jenen Vortheilen weit uͤberwogen wird , weil

der breisgauiſche Adel im Ganzen mehr Gefaͤlle
als eigenthuͤmliche Guͤter hat .

Die mit Steuern bisher ſchwer gedruckte

Geiſtliche und Schullehrer des Breisgaues ,

ſchon fruͤher aufg



ſehen wir bei allem dieſem nun ſo weit von

Steuer befreit , daß ſie ihr Amt wieder mit

Freuden fuͤhren koͤnnen , und nicht mit Seufzen ;
auch hiezu das Seinige beizutragen , muß dem

beguͤterten Adel erfreulich Un
Ich umgehe jede weitere Entwickelung ,

weil ich nur Stoff zum Nachdenken und zur

Selbſtbelehrung geben will , indem ich mit vie⸗
len meiner Mitbürger die Ueberzeugung theile ,
daß der beguͤterte Adel edlere Geſinnungen hegt ,
als man aus ſeinen Forderungen vielleicht
ſchließen moͤchte, daß ſeine Rathgeber es ſind ,
welche der Zeit entgegen ſtrebende Anſpruͤche
aufzufriſchen , und ſich damit auf Koſten ihrer

Mitbürger Verdienſte zu erwerben ſuchen ,
um die ſie niemand beneiden wird .
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